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1. Kapitel

Die Znvalidenrente .
à ) Wer iſt im Sinne des Goſetzes invalid .

§ 1255 . Invalidenrente erhält ohne Rückſicht auf das
Lebensalter der Verſicherte , der infolge von Krankheit oder
anderen Gebrechen dauernd invalid iſt .

Als invalid gilt , wer nicht mehr imſtande iſt , durch
eine Tätigkeit , die ſeinen Kräften und Fähigkeiten elitlbeichtund ihm unter billiger Berückſichtigung ſeiner Ausbildung
und ſeines bisherigen Berufs zugemutet werden kann , ein
Drittel deſſen zu erwerben , was und geiſtig ge⸗
ſunde Perſonen derſelben Art mit ähnlicher Ausbildung in

derſelben Gegend durch Arbeit zu 587515 nen pflegen

1 erhält auch der Verſicherte , der nicht
dauernd invalid iſt „ aber während ſechsundzwanzig Wochen

munter brochen fälids geweſen iſt oder der nach Wegfall
de Wankegeldes invalide iſt , für die weitere Dauer der
Invalidität ( Krankenrente ) .
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b) Beginn der öInvalidenrente .

§ 1256 . Die Invalidenrente beginnt mit dem Tage ,
an dem die Invalidität eingetreten iſt . Als

1155
gilt ,

wenn ſich der Beginn der Invalidität nicht feſtſtellen läßt ,
der Tag , an dem der Antrag auf Rente beim Verſicherungs⸗
amt oder Bürgermeiſteramt eingegangen iſt .

Zur Gewährung der Rente iſt es — wie bereits weiter

oben ausgeführt wird — ein geſetzliches Erfordernis , daß
der Rentenbewerber mindeſtens 200 Aöcheba Beitrags⸗
wochen nachweiſt . Iſt z. B. Rbw . nicht in der Lage , 200 ,

ſondern 180 Marken in ſeinen Quittungskarten nachzuwei⸗

ſen , ſo wäre ſein Geſuch um Rente abzuweiſen , außer er

wäre noch imſtande , z. B. 16 beſcheinigte Krankheitswochen

und zwe ' mal je 14 Tage militäriſche Uebung nachzuweiſen .
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